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19. Wahlperiode 09.09.2020 

Antrag 

der Abgeordneten Sven Lehmann, Ulle Schauws, Kai Gehring, Luise 
Amtsberg, Canan Bayram, Katja Dörner, Britta Haßelmann, Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther, Katja Keul, Monika Lazar, Dr. Irene Mihalic, Beate Müller-
Gemmeke, Dr. Konstantin von Notz, Lisa Paus, Filiz Polat, Tabea Rößner, 
Dr. Manuela Rottmann, Stefan Schmidt, Margit Stumpp, Beate Walter-
Rosenheimer und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschädigungsfonds für trans- und intergeschlechtliche Menschen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und auf Schutz 
seiner Würde und Grundrechte. Das Persönlichkeitsrecht dient dem Schutz der Per-
sönlichkeit einer Person vor Eingriffen in ihren Lebens- und Freiheitsbereich. Das 
Bundesverfassungsgericht hat schon in Bezug auf das Transsexuellengesetz mehrfach 
die Feststellung getroffen, dass die Frage, welchem Geschlecht sich ein Mensch zuge-
hörig empfindet, einen Bereich betreffe, den das Grundgesetz als Teil der Privatsphäre 
unter den verfassungsrechtlichen Schutz des Artikels 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 GG 
gestellt habe. Jede Person könne daher von den staatlichen Organen die Beachtung 
dieses Bereichs verlangen. Das schließe die Pflicht ein, die individuelle Entscheidung 
eines Menschen über seine Geschlechtszugehörigkeit zu respektieren. 
Das Transsexuellengesetz setzte bis 2011 voraus, dass eine transgeschlechtliche Per-
son nur dann ihren kontrafaktischen Geschlechtseintrag ihrem selbstbestimmten Ge-
schlecht anpassen darf, wenn sie sich zuvor einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale 
verändernden operativen Eingriff unterzogen hatte sowie dauernd fortpflanzungsunfä-
hig war. Im Jahr 2011 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass diese Vorausset-
zung die körperliche Unversehrtheit von transgeschlechtlichen Menschen schwer be-
einträchtigt und mit dem Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 GG nicht vereinbar ist. 
Intergeschlechtliche Säuglinge und Kinder werden in Deutschland nach wie vor medi-
zinisch nicht notwendigen Operationen und Behandlungen unterzogen mit dem Ziel, 
ihre körperliche Erscheinung und Funktion mit den binären Geschlechterstereotypen 
in Einklang zu bringen (Krämer/Sabisch/Woweries: Varianten der Geschlechtsent-
wicklung, in: Kinder- und Jugendarzt, 2016, S. 2248 ff.; Klöppel: Zur Aktualität kos-
metischer Operationen „uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter, Berlin: Zentrum für 
transdisziplinäre Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin, 2016). 
Diese Eingriffe sind in der Regel irreversibel und können schwerwiegende, langfris-
tige körperliche und psychische Leiden verursachen (Deutscher Ethikrat: Stellung-
nahme Intersexualität, BT-Drs. 17/9088, S. 26 f.). 
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

einen Entschädigungsfonds für die Opfer aus dem Kreis der trans- und intergeschlecht-
lichen Personen zu errichten, deren körperliche Unversehrtheit verletzt wurde. 

Berlin, den 8. September 2020 

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Begründung 

Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG schützt mit der engeren persönlichen Lebenssphäre auch 
den intimen Sexualbereich des Menschen, der die sexuelle Selbstbestimmung und damit auch das Finden und 
Erkennen der eigenen geschlechtlichen Identität sowie der eigenen sexuellen Orientierung umfasst (vgl. 
BVerfGE 115, 1; 121, 175). Es ist wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis, dass die Zugehörigkeit eines Menschen 
zu einem Geschlecht nicht allein nach den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen im Zeitpunkt seiner Geburt be-
stimmt werden kann, sondern sie wesentlich auch von seiner psychischen Konstitution und selbstempfundenen 
Geschlechtlichkeit abhängt (vgl. BVerfGE 115, 1). Steht bei einem transgeschlechtlichen Menschen das eigene 
Geschlechtsempfinden nachhaltig in Widerspruch zu dem ihm rechtlich nach den äußeren Geschlechtsmerkma-
len zugeordneten Geschlecht, gebieten es die Menschenwürde in Verbindung mit dem Grundrecht auf Schutz der 
Persönlichkeit, dem Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen Rechnung zu tragen und seine selbstempfundene 
geschlechtliche Identität rechtlich anzuerkennen, um ihm damit zu ermöglichen, entsprechend dem empfundenen 
Geschlecht leben zu können, ohne in seiner Intimsphäre durch den Widerspruch zwischen seinem dem empfun-
denen Geschlecht angepassten Äußeren und seiner rechtlichen Behandlung bloßgestellt zu werden (vgl. BVerfGE 
116, 243). Es obliegt dem Gesetzgeber, die Rechtsordnung so auszugestalten, dass diese Anforderungen erfüllt 
sind und insbesondere die rechtliche Zuordnung zum nachhaltig empfundenen Geschlecht nicht von unzumutba-
ren Voraussetzungen abhängig gemacht wird. 

Nach § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Transsexuellengesetzes mussten Menschen, dessen Geschlechtseintrag fälschli-
cherweise festgestellt worden war, sich nicht nur sterilisieren lassen („dauernd fortpflanzungsunfähig“), sondern 
auch „sich einem ihre äußeren Geschlechtsmerkmale verändernden operativen Eingriff“ unterziehen, „durch den 
eine deutliche Annäherung an das Erscheinungsbild des anderen Geschlechts erreicht worden ist“.  

Nach 31 Jahren Geltung entschied schließlich 2011 das Bundesverfassungsgericht, dass diese Regelung mit dem 
Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG nicht vereinbar und bis zum Inkrafttreten einer 
gesetzlichen Neuregelung nicht anwendbar ist: „Die personenstandsrechtliche Anerkennung des empfundenen 
Geschlechts darf nicht von Voraussetzungen abhängig gemacht werden, die schwere Beeinträchtigungen der kör-
perlichen Unversehrtheit bedingen und mit gesundheitlichen Risiken verbunden sind, wenn diese nach wissen-
schaftlichem Kenntnisstand keine notwendige Voraussetzung einer dauerhaften und erkennbaren Änderung der 
Geschlechtszugehörigkeit sind.“ (BVerfGE, Beschluss vom 11. Januar 2011 – 1 BvR 3295/07, Rn. 57). Zur Vo-
raussetzung eines operativen Eingriff stellte es zudem fest: „Eine Operation, mit der die Geschlechtsmerkmale 
eines Menschen großteils entfernt beziehungsweise so umgeformt werden, dass sie im Aussehen dem empfun-
denen Geschlecht möglichst weitgehend entsprechen, stellt eine massive Beeinträchtigung der von Art. 2 Abs. 2 
GG geschützten körperlichen Unversehrtheit mit erheblichen gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen für 
den Betroffenen dar. Je nach Gesundheitszustand und Alter können diese Risiken so groß sein, dass medizini-
scherseits von einer derartigen Operation abzuraten ist. Zwar gehört es bei vielen Transsexuellen zur Therapie, 
ihnen ihren Leidensdruck zu erleichtern, der aus dem Gefühl herrührt, körperlich im falschen Geschlecht zu 
leben, und ihnen entsprechend ihrem Wunsch und Drang auch durch operative Eingriffe zu ermöglichen, ihrem 
empfundenen Geschlecht näherzukommen und sich diesem anzupassen. Es ist jedoch unzumutbar, von einem 
Transsexuellen zu verlangen, dass er sich derartigen risikoreichen, mit möglicherweise dauerhaften gesundheit-
lichen Schädigungen und Beeinträchtigungen verbundenen Operationen unterzieht, wenn sie medizinisch nicht 
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indiziert sind, um damit die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit seiner Transsexualität unter Beweis zu stellen 
und die personenstandsrechtliche Anerkennung im empfundenen Geschlecht zu erhalten.“ (BVerfGE, Beschluss 
vom 11. Januar 2011 – 1 BvR 3295/07, Rn. 70). 

Auch mit der dauernden Fortpflanzungsunfähigkeit hat der Gesetzgeber in § 8 Abs. 1 Nr. 3 TSG eine unzumut-
bare Voraussetzung für die personenstandsrechtliche Anerkennung des empfundenen Geschlechts eines Trans-
sexuellen gesetzt: „Die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen steht unter dem Schutz des Art. 2 Abs. 2 GG und 
ist Bestandteil des Rechts auf körperliche Unversehrtheit (vgl. BVerfGE 79, 174 <201 f.>). Wird einem Trans-
sexuellen auferlegt, sich zur Erlangung der personenstandsrechtlichen Anerkennung im empfundenen Geschlecht 
operativen Eingriffen zu unterziehen, die seine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit herbeiführen, bringt ihn dies 
in die Zwangssituation, entweder dies abzulehnen, damit aber auf seine rechtliche Anerkennung im empfundenen 
Geschlecht verzichten zu müssen, was ihn dazu zwingt, dauerhaft im Widerspruch zu seiner rechtlichen Ge-
schlechtszugehörigkeit zu leben, oder folgenreiche Operationen hinzunehmen, die nicht nur körperliche Verän-
derungen und Funktionsverluste für ihn mit sich bringen, sondern auch sein menschliches Selbstverständnis be-
rühren, um auf diesem einzig möglichen Weg zu seiner personenstandsrechtlichen Anerkennung im empfunde-
nen Geschlecht zu gelangen. Welche Entscheidung der Betroffene auch trifft, er wird stets in wesentlichen Grund-
rechten, die seine psychische oder körperliche persönliche Integrität betreffen, beeinträchtigt.“ BVerfGE, Be-
schluss vom 11. Januar 2011 – 1 BvR 3295/07, Rn. 74). 

Intergeschlechtliche Menschen, die in der Regel mehrfachen Operationen insbesondere im Säuglings- und Kin-
desalter unterzogen wurden, berichten, dass sie sich als Opfer von Verstümmelungen sehen und ihre Gefühle, 
Wut und Hass, sowie traumatische Erlebnisse noch Jahrzehnte lang und sehr intensiv erleben (Woweries, Frühe 
Kindheit, 0310, S. 20). Menschenrechtliche Gremien haben wiederholt darauf hingewiesen, dass es sich bei me-
dizinisch unnötigen Eingriffen an intergeschlechtlichen Säuglingen und Kindern ohne ausdrückliche und infor-
mierte Einwilligung um unmenschliche Behandlungen und schädliche Praktiken handelt, die beendet werden 
müssen. Den Staat treffe die Schutzpflicht, das Prinzip der informierten Einwilligung bei medizinischen und 
operativen Maßnahmen an intergeschlechtlichen Menschen sowie effektive Ermittlungen und Entschädigung im 
Fall von Verletzungen dieses Prinzips sicherzustellen (UN-Kinderrechtsausschuss, Abschließende Bemerkungen 
Irland, Rn. 39 f. (CRC/IRL/CO/3–4); Abschließende Bemerkungen Schweiz, Rn. 42 f. (CRC/C/ CHE/CO/2–4); 
Abschließende Bemerkungen Frankreich, Rn. 47 f. (CRC/C/FRA/CO/5); UN-Antifolterausschuss, Abschlie-
ßende Bemerkungen Schweiz 2015, Rn. 20 (CAT/C/CHE/CO/7); Abschließende Bemerkungen Deutschland, Rn. 
20 (CAT/C/DEU/CO/5); UN-Behindertenrechtsausschuss, Abschließende Bemerkungen Deutschland, Rn. 37 f. 
(CRPD/C/DEU/CO/1)). 

Die Errichtung eines Entschädigungsfonds für die Opfer aus dem Kreis der trans- und intergeschlechtlichen Per-
sonen, deren körperliche Unversehrtheit verletzt wurde, ist überfällig und verwirklicht den rechtsstaatlichen Ent-
schädigungsauftrag. Es ist eine Stärke des demokratischen Rechtsstaates, Fehler zu erkennen und seine Aufgabe, 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu entschädigen und ihnen ihre Ehre zurückzugeben. 
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